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[ca . 1630 ] A

NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] ZUM MILITAERISCHEN DIENSTBETRIEB

[1 . ] Kein Soldat dürfe sich ohne Erlaubnis seines Hauptmanns

vom Quartier [ seiner Kompagnie ] in das einer andern begeben.

Denn nur zu oft würden "Unrüewige 3 Truzige gsellen"  in andern

Quartieren "unfüeg und hendel"  beginnen . Er denke dabei ins¬

besondere an den Streit des "Lucemer Blakhen mit Bouquet [ ?] " .

[2 .. ] Die "gfrorne Kunst [Fähigkeit , jemanden durah Zauberei unempfindlich
zu machen ] " sei verboten.

[3 . ] Der Feldprediger solle von Zeit zu Zeit in den Quartieren

predigen und dabei auch nach den Kranken sehen.

[4 . ] Der Artikel "wegen dess Ussryssens der Soldaten Jst Zuo mildt " .

[5 . ] Die Soldaten seien anzuhalten , bis spätestens um 9 Uhr
abends in ihre Quartiere zurückzukehren.

AH 32 , 112 - Blatt 112 v leer


	[Seite]

